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DIE SITUATION IN GEORGIEN1 

 
 

Beschluß1 
 
 Auf seiner 3488. Sitzung am 12. Januar 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen:  
 

"Die Situation in Georgien 
 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Ab-
chasien (Georgien) (UNOMIG)(S/1995/10 und Add.1 
und 2)"2. 

 
 

Resolution 971 (1995) 
vom 12. Januar 1995  

 Der Sicherheitsrat, 
 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 849 (1993) vom 
9. Juli 1993, 854 (1993) vom 6. August 1993, 858 (1993) 
vom 24. August 1993, 876 (1993) vom 19. Oktober 1993, 
881 (1993) vom 4. November 1993, 892 (1993) vom 
22. Dezember 1993, 896 (1994) vom 31. Januar 1994, 906 
(1994) vom 25. März 1994, 934 (1994) vom 30. Juni 1994 
und 937 (1994) vom 21. Juli 1994, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
6. Januar 19953, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit der Republik Georgien und in 
diesem Zusammenhang hinweisend auf die Erklärung des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 2. Dezember 19944, 
 
 in Bekräftigung des Rechts aller von dem Konflikt be-
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr 
an ihre Heimstätten, im Einklang mit dem Völkerrecht und 
gemäß dem am 4. April 1994 in Moskau unterzeichneten 
Vierparteienübereinkommen über die freiwillige Rückkehr 
der Flüchtlinge und Vertriebenen5, 
 
 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Parteien, 
von allen einseitigen Handlungen Abstand zu nehmen, wel-
che den politischen Prozeß, der auf eine baldige und umfas-
sende Regelung des Konflikts abzielt, erschweren oder be-
hindern könnten, 
 
 zutiefst besorgt über das Ausbleiben von Fortschritten in 
bezug auf eine umfassende politische Regelung sowie über 
den schleppenden Fortgang der Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen, 
                                                           

 1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1992, 1993 und 1994 verabschiedet. 

 2 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supple-
ment for January, February and March 1995. 

 3 Ebd., Dokumente S/1995/10 und Add.1 und 2. 
 4 S/PRST/1994/78. 
 5 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-ninth Year, Sup-

plement for April, May and June 1994, Dokument S/1994/397. 

 mit der Aufforderung an die Parteien, die Bemühungen 
zu verstärken, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na-
tionen und mit Hilfe der Russischen Föderation als Vermitt-
ler und unter Mitwirkung von Vertretern der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bald eine um-
fassende politische Regelung des Konflikts herbeizuführen, 
namentlich auch des politischen Status Abchasiens, unter 
voller Achtung der Souveränität und der territorialen Unver-
sehrtheit der Republik Georgien, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über die enge Zu-
sammenarbeit und Koordinierung zwischen der Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Georgien und der Frie-
denstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten bei der 
Erfüllung ihrer jeweiligen Mandate, 
 
 mit Lob für den Beitrag der Friedenstruppe der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten und der Mission zu der Auf-
rechterhaltung der Waffenruhe und der Stabilisierung der 
Lage in dem Gebiet des georgisch-abchasischen Konflikts, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
6. Januar 19953; 
 
 2. beschließt, das in seiner Resolution 937 (1994) ent-
haltene Mandat der Beobachtermission der Vereinten Natio-
nen in Georgien um einen weiteren, am 15. Mai 1995 en-
denden Zeitraum zu verlängern; 
 
 3. ersucht den Generalsekretär, binnen zwei Monaten 
nach Verabschiedung dieser Resolution über alle Aspekte 
der Situation in Abchasien (Republik Georgien) Bericht zu 
erstatten; 
 
 4. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühungen 
um die Herbeiführung einer umfassenden politischen Rege-
lung des Konflikts, namentlich des politischen Status Ab-
chasiens, unter voller Achtung der Souveränität und territo-
rialen Unversehrtheit der Republik Georgien fortzusetzen, 
und fordert die Parteien auf, maßgebliche Fortschritte bei 
den unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und 
mit Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler und unter 
Mitwirkung von Vertretern der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa geführten Verhandlungen zu 
erzielen; 
 
 5. fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen nach 
dem Vierparteienübereinkommen über die freiwillige Rück-
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in bezug auf die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen zu erfüllen, und 
fordert insbesondere die abchasische Seite auf, den Prozeß 
erheblich zu beschleunigen; 
 
 6. beschließt, auf der Grundlage eines bis spätestens 
4. Mai 1995 vorzulegenden Berichts des Generalsekretärs 
und im Lichte etwaiger Fortschritte in Richtung auf eine po-
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litische Regelung und die Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen eine eingehende Überprüfung der Situation in 
Abchasien (Republik Georgien) vorzunehmen; 
 
 7. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des beste-
henden Mandats der Mission und in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Vertretern der Friedenstruppe der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten zu prüfen, ob zusätzliche 
Schritte unternommen werden können, um zur Schaffung 
von Bedingungen beizutragen, die der sicheren und ord-
nungsgemäßen Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
förderlich sind; 
 
 8. wiederholt seinen Aufruf an die Mitgliedstaaten, 
Beiträge an den freiwilligen Fonds zur Unterstützung der 
Durchführung der am 14. Mai 1994 in Moskau  unterzeich-
neten Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Truppen-
entflechtung6 und/oder für humanitäre Zwecke, einschließ-
lich der Minenräumung, zu leisten, je nachdem, was von den 
Gebern bestimmt wird; 
 
 9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3488. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3509. Sitzung am 17. März 1995 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt  
 

"Die Situation in Georgien 
 

Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in 
Abchasien (Georgien) (S/1995/181)"2. 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Ratsmitgliedern im Namen des Ra-
tes die folgende Erklärung ab7: 
 

 "Der Sicherheitsrat begrüßt den Zwischenbericht 
des Generalsekretärs vom 6. März 1995 betreffend die 
Situation in Abchasien (Republik Georgien)8. Der Rat 
begrüßt außerdem die jüngsten Bemühungen des Sonder-
botschafters des Generalsekretärs, die die volle Unter-
stützung des Rates finden. 

 
 Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Souveräni-
tät und territoriale Unversehrtheit der Republik Georgien 
und ruft die Parteien auf, eine umfassende Regelung des 
Konflikts, namentlich des politischen Status Abchasiens, 
herbeizuführen. 

 
 Der Rat stellt fest, daß bei der Herbeiführung einer 
umfassenden politischen Regelung nur geringe allgemei-
ne Fortschritte erzielt worden sind und daß sich die Si-

                                                           
 6 Ebd., Dokument S/1994/583. 
 7 S/PRST/1995/12. 
 8 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 

January, February and March 1995, Dokument S/1995/181. 

tuation hinsichtlich der Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen festgefahren hat. 

 
 Der Rat nimmt davon Kenntnis, daß die politischen 
Gespräche, die vom 7. bis 9. Februar 1995 in Genf wie-
deraufgenommen wurden, in Bewegung gekommen sind, 
und fordert die Parteien auf, entschlossene Anstrengun-
gen zu unternehmen, um im Verlauf der nächsten Ge-
sprächsrunde maßgebliche Fortschritte zu erzielen. 

 
 Der Rat stellt mit Besorgnis fest, daß sich trotz der 
Bemühungen der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Georgien und der Friedenstruppe der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten die Sicherheitssituation, 
insbesondere in der Region von Gali, verschlechtert hat, 
was zu großen Schwierigkeiten bei der Auslieferung hu-
manitärer Hilfsgüter führt. Der Rat stellt außerdem mit 
Besorgnis fest, daß die Berichte über Verstöße gegen die 
Menschenrechte, größtenteils gegen die georgische Be-
völkerung, zahlreicher geworden sind. Der Rat fordert 
die Parteien auf, ein sicheres Umfeld zu gewährleisten 
und unter anderem für die Sicherheit der zurückkehren-
den Flüchtlinge und Vertriebenen Sorge zu tragen sowie 
sicherzustellen, daß internationale Hilfsgüter in Sicher-
heit ausgeliefert werden können. 

 
 Der Rat ist zutiefst besorgt über das Ausbleiben 
von Fortschritten in bezug auf die Rückkehr der Flücht-
linge und Vertriebenen. Der Rat mißbilligt die ständige 
Obstruktion in dieser Frage durch die abchasischen Be-
hörden und insbesondere die Haltung, die von diesen Be-
hörden bei dem jüngsten Treffen der Vierparteien-
kommission in Moskau eingenommen wurde. Der Rat 
erwartet von den Parteien, daß sie ihre Verpflichtungen 
aus dem Vierparteienübereinkommen über die freiwillige 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen5 voll befol-
gen. Der Rat fordert die abchasischen Behörden nach-
drücklich auf, einem Zeitplan auf der Grundlage des vom 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen vorgeschlagenen Zeitplans zuzustimmen. Der 
Rat stellt fest, daß die Zusammenarbeit zwischen der Be-
obachtermission der Vereinten Nationen in Georgien und 
dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen für die sichere und geordnete Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen entscheidend ist. 

 
 Der Rat begrüßt zwar die Ankündigung von Beiträ-
gen zum freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durch-
führung des Übereinkommens über eine Waffenruhe und 
die Truppenentflechtung6, vermerkt indessen gleichzeitig 
die mangelnden Beiträge zu diesem Fonds und wieder-
holt seine Aufforderung an die Mitgliedstaaten, Beiträge 
zu dem freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durch-
führung des Übereinkommens und/oder für humanitäre 
Aspekte, einschließlich der Minenräumung, wie von den 
Gebern bestimmt, zu entrichten. Der Rat begrüßt außer-
dem alle sonstigen sachdienlichen humanitären Beiträge 
der Mitgliedstaaten. 
 
 Der Rat begrüßt die von der Mission und der Frie-
denstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten un-
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ternommenen Schritte, die darauf abzielen, die Bedin-
gungen für die sichere und geordnete Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen zu verbessern. Der Rat 
vermerkt die verstärkten Patrouillen der Mission und er-
wartet mit Interesse weitere Informationen über eine In-
tensivierung ihrer Aktivitäten im Rahmen ihres Mandats. 
Der Rat begrüßt außerdem die verstärkte Zusammenar-
beit zwischen der Mission und den Vertretern der Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in 
Georgien. 

 
 Der Rat stimmt mit der Beobachtung des General-
sekretärs überein, wonach mit Geduld und Ausdauer Lö-
sungen für die Situation in Abchasien (Republik Georgi-
en) gefunden werden können. Der Rat unterstreicht, daß 
es ohne Erfolge in dieser Richtung nicht möglich sein 
wird, die Unterstützung seitens der internationalen Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten. 

 
 Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 
 Auf seiner 3535. Sitzung am 12. Mai 1995 beschloß der 
Rat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen:  
 

"Die Situation in Georgien 
 

Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in 
Abchasien (Georgien) (S/1995/342)"9. 

 
 

Resolution 993 (1995) 
vom 12. Mai 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere der Resolution 971 (1995) vom 12. Januar 
1995, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
1. Mai 199510, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit der Republik Georgien, 
 
 besorgt über das Ausbleiben von Fortschritten in Rich-
tung auf eine umfassende politische Regelung, 
 
 unter Begrüßung und in Unterstützung weiterer Konsul-
tationen in bezug auf eine neue Verfassung für die Republik 
Georgien auf der Grundlage bundesstaatlicher Grundsätze 
im Kontext einer umfassenden politischen Regelung, 
 
 in Bekräftigung des Rechts aller von dem Konflikt be-
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr 
an ihre Heimstätten, im Einklang mit dem Völkerrecht und 
gemäß dem am 4. April 1994 in Moskau unterzeichneten 
                                                           

 9 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supple-
ment for April, May and June 1995. 

10 Ebd., Dokument S/1995/342. 

Vierparteienübereinkommen über die freiwillige Rückkehr 
der Flüchtlinge und Vertriebenen5, unter Mißbilligung der 
anhaltenden Obstruktion dieser Rückkehr durch die abchasi-
schen Behörden und unterstreichend, daß die Rückkehr von 
Flüchtlingen und Vertriebenen in die Region von Gali einen 
begrüßenswerten ersten Schritt darstellen würde, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über den akuten 
Mangel an Finanzmitteln, der zur Aussetzung wichtiger hu-
manitärer Programme führen kann, 
 
 unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des Budapester 
Gipfeltreffens der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa11 zur Situation in Abchasien (Republik 
Georgien), 
 
 erneut erklärend, daß die Parteien das humanitäre Völ-
kerrecht einzuhalten haben, 
 
 im Hinblick darauf, daß die Parteien, unterstützt von der 
Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien, 
das am 14. Mai 1994 in Moskau unterzeichnete Überein-
kommen über eine Waffenruhe und die Truppenentflech-
tung6 seit einem Jahr insgesamt achten, jedoch mit dem 
Ausdruck seiner Besorgnis über das weitere Fehlen eines si-
cheren Umfelds und insbesondere über die jüngsten Angriffe 
auf Zivilpersonen in der Region von Gali, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Sicherheit 
des Personals der Mission und der Friedenstruppe der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten und unter Betonung der 
Bedeutung, die er der Bewegungsfreiheit dieses Personals 
beimißt, 
 
 unter Betonung der Wichtigkeit, die er Beschränkungen 
der Zahl und Art der Waffen beimißt, die von den Parteien 
in der Sicherheitszone getragen werden dürfen, sowie mit 
Genugtuung über die Absicht des Generalsekretärs, diese 
Frage mit den Parteien weiter zu verfolgen, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über die enge Zu-
sammenarbeit und Koordinierung zwischen der Mission und 
der Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen Auftrags und mit 
dem Ausdruck seiner Anerkennung für den Beitrag, den bei-
de zur Stabilisierung der Situation in der Konfliktzone gelei-
stet haben, 
 
 unter Würdigung der Mitglieder der Friedenstruppe der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, die in Wahrnehmung 
ihrer Pflichten ums Leben gekommen sind; 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
1. Mai 199510; 
 
 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien um einen weiteren, am 
12. Januar 1996 auslaufenden Zeitraum zu verlängern, vor-
                                                           

11 Ebd., Forty-ninth year, Supplement for October, November and De-
cember 1994, Dokument S/1994/1435. 
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behaltlich einer Überprüfung durch den Rat für den Fall, daß 
im Mandat der Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten Änderungen vorgenommen werden; 
 
 3. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs um die Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts, na-
mentlich was den politischen Status Abchasiens betrifft, un-
ter voller Achtung der Souveränität und territorialen Unver-
sehrtheit Georgiens, sowie für die Bemühungen, die die 
Russische Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler un-
ternimmt, um die Suche nach einer friedlichen Regelung des 
Konflikts zu intensivieren, und ermutigt den Generalsekre-
tär, seine Bemühungen mit Hilfe der Russischen Föderation 
als Vermittler und mit Unterstützung der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu diesem Zweck 
fortzusetzen; 
 
 4. fordert die Parteien auf, bei den unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen und mit Hilfe der Russi-
schen Föderation als Vermittler unter Mitwirkung von Ver-
tretern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa geführten Verhandlungen maßgebliche Fortschrit-
te zu erzielen; 
 
 5. fordert die Parteien nachdrücklich auf, alle einseiti-
gen Maßnahmen zu unterlassen, die den auf eine baldige und 
umfassende politische Regelung abzielenden politischen 
Prozeß komplizieren oder behindern könnten; 
 
 6. ruft die abchasische Seite erneut auf, den Prozeß 
der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
durch die Annahme eines Zeitplans, der auf dem vom Amt 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
vorgeschlagenen Zeitplan beruht, erheblich zu beschleuni-
gen und die Sicherheit der sich bereits in dem Gebiet befind-
lichen spontan Zurückgekehrten zu garantieren und ihren 
Status im Einklang mit dem Vierparteienübereinkommen 
über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen zu regeln; 
 
 7. begrüßt die von der Mission und von der Friedens-
truppe in der Region von Gali entfalteten zusätzlichen Maß-
nahmen, die auf die Verbesserung der Voraussetzungen für 
die sichere und geordnete Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen gerichtet sind; 
 
 8. fordert die Parteien auf, ihre Zusammenarbeit mit 
der Mission und mit der Friedenstruppe der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten zu verbessern, um ein sicheres Um-
feld für die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen zu 
schaffen, und fordert sie außerdem auf, ihren Verpflichtun-
gen in bezug auf die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten Personals der Vereinten Nationen und der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten nachzukommen; 
 
 9. ersucht den Generalsekretär, im Kontext von Zif-
fer 7 der Resolution 971 (1995), Möglichkeiten zur Verbes-
serung der Einhaltung der Menschenrechte in der Region zu 
prüfen; 

 10. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den frei-
willigen Fonds zur Unterstützung der Durchführung des 
Übereinkommens über eine Waffenruhe und die Truppen-
entflechtung und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich 
der Minenräumung, wie von den Gebern bestimmt, zu lei-
sten; 
 
 11. ermutigt die Staaten, dem konsolidierten interinsti-
tutionellen Beitragsappell zu entsprechen, insbesondere um 
den dringenden Bedarf des Amtes des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen zu decken, und begrüßt 
alle diesbezüglichen humanitären Beiträge der Staaten; 
 
 12. ersucht den Generalsekretär, ab der Verabschie-
dung dieser Resolution alle drei Monate über alle Aspekte 
der Situation in Abchasien (Republik Georgien) Bericht zu 
erstatten, namentlich auch über die Einsätze der Mission, 
und beschließt, auf der Grundlage dieser Berichte weitere 
Überprüfungen der Situation vorzunehmen; 
 
 13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3535. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3567. Sitzung am 18. August 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 
 

"Die Situation in Georgien 
 

Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in 
Abchasien (Georgien) (S/1995/657)"12. 

 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab13: 
 

 "Der Sicherheitsrat begrüßt den gemäß seiner Reso-
lution 993 (1995) unterbreiteten Bericht des Generalse-
kretärs über die Situation in Abchasien (Georgien) vom 
9. August 199514. 

 
 Der Rat stellt fest, daß bei der Herbeiführung einer 
umfassenden politischen Regelung insgesamt kaum Fort-
schritte erzielt worden sind und daß sich die Situation 
hinsichtlich der Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen festgefahren hat. 

 
 Der Rat bekundet seine rückhaltlose Unterstützung 
für die Bemühungen des Generalsekretärs und der Russi-
schen Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler um 
die Herbeiführung einer umfassenden politischen Rege-
lung des Konflikts, namentlich was den politischen Sta-
tus Abchasiens betrifft, unter voller Achtung der Souve-
ränität und territorialen Unversehrtheit der Republik Ge-

                                                           
12 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for July, August and September 1995. 
13 S/PRST/1995/39. 
14 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 

July, August and September 1995, Dokument S/1995/657. 
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orgien. Der Rat fordert die Parteien, insbesondere die ab-
chasische Seite, erneut auf, bei den politischen Verhand-
lungen dringend maßgebliche Fortschritte zu erzielen. 

 
 Der Rat ist nach wie vor tief darüber besorgt, daß 
die abchasischen Behörden die Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen weiter behindern, was völlig unan-
nehmbar ist. In Bekräftigung seiner Resolution 993 
(1995) ruft der Rat die abchasischen Behörden erneut 
auf, den Rückkehrprozeß erheblich zu beschleunigen, die 
Sicherheit aller Zurückgekehrten zu garantieren und den 
Status der spontan Zurückgekehrten entsprechend der in-
ternational akzeptierten Praxis und in Zusammenarbeit 
mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen zu normalisieren. 

 
 Der Rat begrüßt die weiterhin enge Zusammenar-
beit und Koordination zwischen der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien und der Friedens-
truppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten bei der 
Wahrnehmung ihres jeweiligen Auftrags. Er erinnert die 
Parteien an ihre Verpflichtung, umfassend mit der Missi-
on und der Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängi-
ger Staaten zusammenzuarbeiten und die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Vereinten 

Nationen und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zu 
gewährleisten. 

 
 Der Rat nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der 
Entscheidung des Generalsekretärs hinsichtlich des resi-
dierenden Stellvertreters seines Sonderbotschafters. Der 
Rat unterstützt außerdem die Bemühungen des General-
sekretärs um die Einrichtung einer Mission zur Überwa-
chung der Menschenrechte in der Region. Er legt dem 
Generalsekretär nahe, diesbezüglich seine Konsultatio-
nen mit den Parteien fortzusetzen." 

 
 Mit Schreiben vom 5. Oktober 199515 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 
 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 2. Oktober 1995 betreffend die Ernen-
nung von Liviu Bota zum residierenden Vertreter Ihres 
Sonderbeauftragten und Leiters der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien16 den Ratsmitglie-
dern zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen die in 
Ihrem Schreiben enthaltenen Informationen zur Kenntnis 
und stimmen dem darin erwähnten Vorschlag zu." 

                                                           
15 S/1995/840. 
16 S/1995/839. 

 
 
 

DIE SITUATION IN LIBERIA1 
 
 
 

Beschluß1 
 
 
 Auf seiner 3489. Sitzung am 13. Januar 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen:  
 

"Die Situation in Liberia 
 
Achter Zwischenbericht des Generalsekretärs über die 

Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia 
(UNOMIL) (S/1995/9)"2. 

 
 

Resolution 972 (1995) 
vom 13. Januar 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf seine Resolutionen 788 (1992) vom 
19. November 1992, 813 (1993) vom 26. März 1993, 856 
(1993) vom 10. August 1993, 866 (1993) vom 22. Sep- 
 
                                                           

 1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1991, 1992, 1993 und 1994 verabschiedet. 

 2 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supple-
ment for January, February and March 1995. 

tember 1993, 911 (1994) vom 21. April 1994 und 950 
(1994) vom 21. Oktober 1994, 
 
 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs vom 
18. Mai 19943, 24. Juni 19944, 26. August 19945, 14. Ok-
tober 19946 und 6. Januar 19957 über die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Liberia, 
 
 erfreut über den diplomatischen Erfolg, den der derzeiti-
ge Vorsitzende der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrika-
nischen Staaten, Jerry Rawlings, der Präsident Ghanas, er-
zielt hat, indem er die Führer der Bürgerkriegsparteien Libe-
rias am 21. Dezember 1994 zusammengebracht hat, um das 
Übereinkommen von Accra8 zu unterzeichnen, das auf den 
Übereinkommen von Yamoussoukro9, Cotonou10 und Ako-
                                                           

 3 Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for April, May and June 1994, Do-
kument S/1994/588. 

 4 Ebd., Dokument S/1994/760. 
 5 Ebd., Supplement for July, August and September 1994, Dokument 

S/1994/1006. 
 6 Ebd., Supplement for October, November and December 1994, Doku-

ment S/1994/1167. 
 7 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for January, February and March 

1995, Dokument S/1995/9. 
 8 Ebd., Dokument S/1995/7. 
 9 Ebd., Forty-seventh Year, Supplement for October, November and De-

cember 1992, Dokument S/24815. 
10 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for July, August and September 

1993, Dokument S/26272. 
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sombo11 aufbaut und einen Zeitplan für die Durchführung ih-
rer Bestimmungen enthält, 
 
 mit dem erneuten Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Bemühungen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten, die bei der Suche nach einer friedlichen Lö-
sung des liberianischen Konflikts eine entscheidende Rolle 
gespielt hat, 
 
 sowie mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für diejeni-
gen afrikanischen Staaten, die Truppen für die Überwa-
chungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten gestellt haben, und für die Mitgliedstaaten, die 
zur Unterstützung der Friedensverhandlungen und der Frie-
denstruppen Hilfe gewährt haben, namentlich indem sie Bei-
träge an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Li-
beria entrichtet haben, 
 
 mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß zu einem möglichst 
baldigen Termin ein Gipfeltreffen der Mitgliedstaaten der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten ver-
anstaltet wird, um die Liberia betreffenden Politiken dieser 
Staaten miteinander abzustimmen und die Durchführung des 
Übereinkommens von Accra, insbesondere eine striktere 
Anwendung des Waffenembargos, zu fördern, 
 
 mit Besorgnis Kenntnis davon nehmend, daß unter Ver-
stoß gegen das bestehende Waffenembargo weiterhin Waf-
fen nach Liberia geflossen sind, was die Situation in Liberia 
weiter destabilisiert hat, 
 
 in großer Sorge darüber, daß sich die humanitäre Situa-
tion in Liberia verschlechtert hat, was bedingt wird durch die 
mangelnde Sicherheit in dem Land und dadurch, daß die na-
tionalen und internationalen Hilfsorganisationen demzufolge 
außerstande sind, wirksam tätig zu werden, 
 
 mit der Aufforderung an die führenden Politiker und die 
Bürgerkriegsparteien Liberias, ihr Eintreten für den Frie-
densprozeß dadurch unter Beweis zu stellen, daß sie die 
Waffenruhe, die am 28. Dezember 1994 in Kraft getreten ist, 
aufrechterhalten, sich erneut auf den Entwaffnungsprozeß 
verpflichten und unverzüglich alle Bestimmungen des Über-
einkommens von Accra durchführen, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
6. Januar 19957; 
 
 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 13. April 1995 zu 
verlängern; 
 
 3. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß die liberianischen Parteien bei den jüngsten Gesprächen 
in Accra keine Einigung über die Zusammensetzung des 
Staatsrates gemäß dem Übereinkommen von Accra8 erzielt 
haben, und fordert sie auf, zusammenzuarbeiten, um das 
Übereinkommen von Accra durch die Aufrechterhaltung der 
                                                           

11 Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for October, November and De-
cember 1994, Dokument S/1994/1174. 

Waffenruhe, die Wiederaufnahme der Entwaffnung und der 
Demobilisierung der Kombattanten sowie die Umsetzung 
der anderen einschlägigen Aspekte des Übereinkommens, 
insbesondere auch durch die umgehende Einsetzung des 
neuen Staatsrats, im Einklang mit dem Zeitplan durchzufüh-
ren; 
 
 4. ersucht den Generalsekretär, jedweden Beschluß, 
die Mission und ihren zivilen Personalanteil wieder auf die 
mit Resolution 866 (1993) genehmigte Stärke zu erweitern, 
davon abhängig zu machen, ob eine wirksame Waffenruhe 
besteht und die Mission in der Lage ist, ihren Auftrag wahr-
zunehmen; 
 
 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Si-
cherheitsrat bis zum 1. März 1995 oder davor über die Situa-
tion in Liberia sowie über die Rolle der Mission und der Ü-
berwachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der west-
afrikanischen Staaten Bericht zu erstatten, insbesondere auch 
über die Unterstützung, die die Mitgliedstaaten der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten benöti-
gen, um ihre Truppen in der Überwachungsgruppe zu belas-
sen; 
 
 6. erinnert alle Mitgliedstaaten daran, daß sie gehalten 
sind, das mit Resolution 788 (1992) verhängte Embargo für 
alle Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach 
Liberia genauestens zu befolgen und einzuhalten; 
 
 7. verlangt abermals, daß alle Bürgerkriegsparteien in 
Liberia die Rechtsstellung des Personals der Überwachungs-
gruppe und der Mission sowie der Organisationen und des 
Personals, die in ganz Liberia humanitäre Hilfsgüter auslie-
fern, strikt achten, und verlangt ferner, daß die Parteien diese 
Hilfslieferungen erleichtern und sich streng an die anwend-
baren Regeln des humanitären Völkerrechts halten; 
 
 8. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, den Frie-
densprozeß in Liberia dadurch zu unterstützen, daß sie Bei-
träge an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Li-
beria entrichten und finanzielle, logistische und sonstige Hil-
fe zur Unterstützung der an der Überwachungsgruppe betei-
ligten Truppen gewähren, damit die Überwachungsgruppe 
voll zum Einsatz gelangen und ihren Auftrag, insbesondere 
soweit er die Lagerunterbringung und Entwaffnung der libe-
rianischen Bürgerkriegsparteien betrifft, erfüllen kann; 
 
 9. ersucht in diesem Zusammenhang den Generalse-
kretär, sich weiterhin darum zu bemühen, von den Mitglied-
staaten finanzielle und logistische Ressourcen zu erhalten; 
 
 10. würdigt die Anstrengungen der Mitgliedstaaten und 
humanitären Organisationen zur Gewährung humanitärer 
Nothilfe und insbesondere die Anstrengungen der Nachbar-
länder zur Unterstützung der liberianischen Flüchtlinge; 
 
 11. würdigt außerdem die derzeitigen Anstrengungen 
der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
zur Förderung des liberianischen Friedensprozesses und die 
Entschlossenheit der Überwachungsgruppe, die Sicherheit 
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der Militärbeobachter und des zivilen Personals der Mission 
zu gewährleisten; 
 
 12. begrüßt die unermüdlichen Bemühungen des Gene-
ralsekretärs und seines Sonderbeauftragten um die Sache des 
Friedens in Liberia; 
 
 13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3489. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3517. Sitzung am 13. April 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 
 

"Die Situation in Liberia 
 

Zehnter Zwischenbericht des Generalsekretärs über die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia 
(S/1995/279)"12. 

 
 

Resolution 985 (1995) 
vom 13. April 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf seine Resolutionen 813 (1993) vom 
26. März 1993, 856 (1993) vom 10. August 1993, 866 
(1993) vom 22. September 1993, 911 (1994) vom 21. April 
1994, 950 (1994) vom 21. Oktober 1994 und 972 (1995) 
vom 13. Januar 1995, 
 
 sowie unter Hinweis auf seine Resolution 788 (1992) 
vom 19. November 1992, in der er beschloß, nach Kapitel 
VII der Charta der Vereinten Nationen, daß alle Staaten zum 
Zweck der Herstellung von Frieden und Stabilität in Liberia 
sofort so lange ein allgemeines und vollständiges Embargo 
für alle Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät 
nach Liberia verhängen sollen, bis der Sicherheitsrat etwas 
anderes beschließt, und in der er außerdem beschloß, daß das 
Embargo nicht für Waffen und militärische Gerätschaften 
gelten soll, die ausschließlich zur Verwendung der Friedens-
truppen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten in Liberia bestimmt sind, vorbehaltlich einer auf-
grund des Berichts des Generalsekretärs gegebenenfalls 
erforderlichen Überprüfung, 
 
 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs vom 
24. Februar13 und 10. April 199514 über die Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Liberia, 
 
                                                           

12 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for April, May and June 1995. 
13 Ebd., Supplement for January, February and March 1995, Dokument 

S/1995/158. 
14 Ebd., Supplement for April, May and June 1995, Dokument 

S/1995/279. 

 in großer Sorge über das Scheitern der Waffenruhe in 
Liberia, was die volle Dislozierung der Mission und die vol-
le Wahrnehmung ihres Auftrags verhindert, 
 
 zutiefst besorgt darüber, daß in Verletzung der Resoluti-
on 788 (1992) nach wie vor Waffen nach Liberia importiert 
werden, was den Konflikt noch zusätzlich verschärft, 
 
 erfreut über den Beschluß der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten, im Mai 1995 ein Gipfeltref-
fen der Staatschefs abzuhalten, 
 
 1. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 30. Juni 1995 zu ver-
längern; 
 
 2. fordert alle liberianischen Parteien nachdrücklich 
auf, die Übereinkommen von Akosombo11 und Accra8 
durchzuführen, indem sie wieder eine wirksame Waffenruhe 
herbeiführen, umgehend den Staatsrat einsetzen und konkre-
te Schritte zur Durchführung der anderen Bestimmungen der 
Übereinkommen unternehmen; 
 
 3. ermutigt die Mitgliedstaaten der Wirtschaftsge-
meinschaft der westafrikanischen Staaten, die Durchführung 
der Übereinkommen von Akosombo und Accra zu fördern 
und auch weiterhin alles in ihren Kräften Stehende zu tun, 
um eine politische Regelung in Liberia zu erleichtern; 
 
 4. fordert alle Staaten, und insbesondere alle Nachbar-
staaten, nachdrücklich auf, das mit Resolution 788 (1992) 
verhängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen und 
militärischem Gerät nach Liberia voll einzuhalten, und be-
schließt zu diesem Zweck, im Einklang mit Regel 28 seiner 
vorläufigen Geschäftsordnung einen aus allen Ratsmitglie-
dern bestehenden Ausschuß des Sicherheitsrats einzusetzen, 
mit dem Auftrag, die nachstehenden Aufgaben wahrzuneh-
men, dem Rat über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten und 
dabei auch Bemerkungen und Empfehlungen vorzulegen: 
 
 a) Einholung von Informationen von allen Staaten ü-
ber die Maßnahmen, die sie zur wirksamen Durchführung 
des mit Ziffer 8 der Resolution 788 (1992) verhängten Em-
bargos ergriffen haben; 
 
 b) Prüfung aller ihm von den Staaten zur Kenntnis ge-
brachten Informationen über Verstöße gegen das Embargo 
und in diesem Zusammenhang Abgabe von Empfehlungen 
an den Rat über Möglichkeiten zur Erhöhung der Wirksam-
keit des Embargos; 
 
 c) Empfehlung angemessener Maßnahmen im Falle 
von Verstößen gegen das mit Ziffer 8 der Resolution 788 
(1992) verhängte Embargo und regelmäßige Versorgung des 
Generalsekretärs mit Informationen zur Weiterleitung an die 
Mitgliedstaaten; 
 
 5. dankt dem Vorsitzenden der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten für seine Initiative zur 
Veranstaltung eines regionalen Gipfeltreffens über Liberia, 
und der Regierung Nigerias für ihre Bereitschaft, dieses Gip-
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feltreffen auszurichten, und fordert alle Parteien nachdrück-
lich auf, daran teilzunehmen; 
 
 6. verlangt abermals, daß alle Bürgerkriegsparteien in 
Liberia die Rechtsstellung des Personals der Überwachungs-
gruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten und der Mission sowie der Organisationen und des 
Personals, die in ganz Liberia humanitäre Hilfsgüter auslie-
fern, strikt achten, und verlangt ferner, daß die Parteien diese 
Hilfslieferungen erleichtern und sich streng an die anwend-
baren Regeln des humanitären Völkerrechts halten; 
 
 7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat bis 
zum 15. Juni 1995 über die Situation in Liberia Bericht zu 
erstatten, namentlich auch über die Frage, ob eine wirksame 
Waffenruhe besteht und ob die Mission ihren Auftrag erfül-
len kann, sowie über den Stand der finanziellen und logisti-
schen Ressourcen, die die internationale Gemeinschaft zur 
Unterstützung der an der Überwachungsgruppe der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten beteilig-
ten Truppen bereitgestellt hat, und stellt fest, daß der Rat die 
Zukunft der Mission im Lichte des Berichts des Generalse-
kretärs prüfen wird; 
 
 8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3517. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3549. Sitzung am 30. Juni 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen:  
 

"Die Situation in Liberia 
 

Elfter Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Be-
obachtermission der Vereinten Nationen in Liberia 
(S/1995/473)"12. 

 
 

Resolution 1001 (1995) 
vom 30. Juni 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf seine Resolutionen 788 (1992) vom 
19. November 1992, 813 (1993) vom 26. März 1993, 856 
(1993) vom 10. August 1993, 866 (1993) vom 22. Sep-
tember 1993, 911 (1994) vom 21. April 1994,  950 (1994) 
vom 21. Oktober 1994, 972 (1995) vom 13. Januar 1995 und 
985 (1995) vom 13. April 1995, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
10. Juni 1995 über die Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Liberia15, 
 
                                                           

15 Ebd., Dokument S/1995/473. 

 betonend, daß das Volk von Liberia letztlich selbst für 
die Herbeiführung des Friedens und der nationalen Aussöh-
nung verantwortlich ist, 
 
 mit Lob für die positive Rolle der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten bei ihren fortgesetzten 
Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Si-
cherheit und der Stabilität in Liberia, 
 
 erfreut über das jüngste Gipfeltreffen der Staats- und Re-
gierungschefs des Neuner-Ausschusses für Liberia der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, das vom 
17. bis 20. Mai 1995 in Abuja (Nigeria) abgehalten wurde, 
 
 feststellend, daß weitere konzertierte und miteinander 
abgestimmte Anstrengungen aller Beteiligten, namentlich 
auch der Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten, für die Förderung des Friedens-
prozesses nützlich wären, 
 
 besorgt darüber, daß die liberianischen Parteien es bisher 
unterlassen haben, den Staatsrat einzusetzen, eine wirksame 
Waffenruhe wiederherzustellen und konkrete Schritte zur 
Durchführung der anderen Bestimmungen des Überein-
kommens von Accra8 zu unternehmen, 
 
 sowie in großer Sorge über die in Teilen Liberias weiter 
stattfindenden Kämpfe zwischen den Bürgerkriegsparteien 
und innerhalb dieser Parteien, die die Not der Zivilbevölke-
rung, insbesondere in den ländlichen Gebieten, noch vergrö-
ßert und die Auslieferung von Hilfsgütern durch die humani-
tären Organisationen erschwert haben, 
 
 mit der Aufforderung an die liberianischen Bürgerkriegs-
parteien, insbesondere die Kombattanten, die Menschenrech-
te der Zivilbevölkerung und das humanitäre Völkerrecht zu 
achten, 
 
 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über den fort-
gesetzten Zustrom von Waffen nach Liberia unter Verstoß 
gegen die Resolution 788 (1992) des Sicherheitsrats, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für diejenigen 
afrikanischen Staaten, die Truppen für die Überwachungs-
gruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten gestellt haben, und für die Mitgliedstaaten, die zur 
Unterstützung der Friedensverhandlungen und der Friedens-
truppen Hilfe gewährt haben, namentlich indem sie Beiträge 
an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Liberia 
entrichtet haben, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
10. Juni 199515; 
 
 2. betont, daß die weitere Unterstützung der interna-
tionalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, 
namentlich auch für die weitere Präsenz der Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Liberia, davon abhängt, daß 
die liberianischen Parteien sofortige Maßnahmen zur friedli-
chen Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten und zur 
Herbeiführung der nationalen Aussöhnung ergreifen; 
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 3. beschließt, das Mandat der Mission bis zum 
15. September 1995 zu verlängern; 
 
 4. fordert die liberianischen Parteien nachdrücklich 
auf, diese Zeit zu nutzen, um ernsthafte und maßgebliche 
Fortschritte bei der Durchführung der Übereinkommen von 
Akosombo11 und Accra8 zu erzielen und im einzelnen fol-
gende Maßnahmen zu ergreifen; 
 
 a) Einsetzung des Staatsrats; 
 
 b) Wiederherstellung einer umfassenden und wirksa-
men Waffenruhe; 
 
 c) Entflechtung aller Truppen; 
 
 d) Aufstellung eines einvernehmlichen Zeitplans und 
eines Plans für die Umsetzung aller anderen Aspekte der 
Übereinkommen, insbesondere des Entwaffnungsprozesses; 
 
 5. bekundet seine Absicht, nach Behandlung des Be-
richts des Generalsekretärs das Mandat der Mission am 
15. September 1995 nicht zu überprüfen, wenn die in Ziffer 
4 genannten Maßnahmen bis dahin nicht durchgeführt wor-
den sind; 
 
 6. bekundet seine Bereitschaft, falls im Friedenspro-
zeß in Liberia bis zum 15. September 1995 maßgebliche 
Fortschritte hinsichtlich der in Ziffer 4 genannten Maßnah-
men erzielt werden, die Wiederherstellung der vollen Perso-
nalstärke der Mission zu erwägen, bei einer entsprechenden 
Anpassung ihres Mandats und ihres Verhältnisses zur Über-
wachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-
kanischen Staaten, um diesen beiden Einsätzen die wirksa-
mere Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben zu ermögli-
chen, sowie andere Aspekte der Friedenskonsolidierung in 
Liberia in der Konfliktfolgezeit zu prüfen; 
 
 7. fordert die Minister des Neuner-Ausschusses für 
Liberia der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten nachdrücklich auf, entsprechend der von ihren 
Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen von Abu-
ja vom 17. bis 20. Mai 1995 erteilten Ermächtigung so bald 
wie möglich wieder ein Treffen der liberianischen Parteien 
und politischen Führer einzuberufen, um die noch offenen 
Fragen der politischen Regelung endgültig zu lösen; 
 
 8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in 
der Zwischenzeit den Friedensprozeß in Liberia dadurch zu-
sätzlich zu unterstützen, daß sie Beiträge an den Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen für Liberia entrichten und fi-
nanzielle, logistische und sonstige Hilfe zur Unterstützung 
der an der Überwachungsgruppe beteiligten Truppen gewäh-
ren, damit die Überwachungsgruppe voll zum Einsatz gelan-
gen und ihren Auftrag, insbesondere soweit er die Kantonie-
rung und Entwaffnung der liberianischen Bürgerkriegspar-
teien betrifft, erfüllen kann; 
 
 9. ersucht in diesem Zusammenhang den Generalse-
kretär, sich weiterhin darum zu bemühen, von den Mitglied-
staaten finanzielle und logistische Ressourcen zu erhalten, 

und fordert die Staaten, die Hilfe zugesagt haben, nach-
drücklich auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen; 
 
 10. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) verhängte Embargo für alle 
Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach Libe-
ria streng einzuhalten und alle Verstöße gegen das Waffen-
embargo dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 
985 (1995) zur Kenntnis zu bringen; 
 
 11. erklärt erneut, daß es auch weiterhin notwendig ist, 
daß die Überwachungsgruppe und die Mission bei der Erfül-
lung ihres jeweiligen Auftrags zusammenarbeiten, und for-
dert zu diesem Zweck die Überwachungsgruppe nachdrück-
lich auf, ihre Zusammenarbeit mit der Mission auf allen 
Ebenen zu verstärken, um der Mission die Erfüllung ihres 
Auftrags zu ermöglichen; 
 
 12. fordert die Überwachungsgruppe nachdrücklich 
auf, im Einklang mit der Vereinbarung bezüglich der jewei-
ligen Rolle und Aufgaben der Mission und der Überwa-
chungsgruppe bei der Durchführung des Übereinkommens 
von Cotonou10, alles Erforderliche zu tun, um die Sicherheit 
der Beobachter und des Zivilpersonals der Mission zu ge-
währleisten; 
 
 13. verlangt abermals, daß alle Bürgerkriegsparteien in 
Liberia die Rechtsstellung des Personals der Überwachungs-
gruppe und der Mission sowie der Organisationen und Or-
gane, die in ganz Liberia humanitäre Hilfsgüter ausliefern, 
strikt achten, und verlangt ferner, daß die Parteien diese 
Hilfslieferungen erleichtern und sich streng an die anwend-
baren Regeln des humanitären Völkerrechts halten; 
 
 14. lobt die Bemühungen der Mitgliedstaaten und der 
humanitären Organisationen bei der Bereitstellung humani-
tärer Nothilfe, insbesondere die Bemühungen der Nachbar-
länder, die liberianischen Flüchtlingen Hilfe gewähren; 
 
 15. fordert die Organisation der afrikanischen Einheit 
nachdrücklich auf, bei der Förderung der Sache des Friedens 
in Liberia auch weiterhin mit der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten zusammenzuarbeiten; 
 
 16. dankt dem Generalsekretär und seinem Sonderbe-
auftragten für ihre unermüdlichen Anstrengungen mit dem 
Ziel der Herbeiführung des Friedens und der Aussöhnung in 
Liberia; 
 
 17. ersucht den Generalsekretär, wie in seinem Bericht 
beschrieben, die Personalstärke der Mission auch weiterhin 
zu überprüfen, die praktische Umsetzung des Mandats anzu-
passen und gegebenenfalls Bericht zu erstatten; 
 
 18. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Si-
cherheitsrat vor dem 15. September 1995 über die Situation 
in Liberia Bericht zu erstatten; 
 
 19. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3549. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Beschluß 
 
 Auf seiner 3577. Sitzung am 15. September 1995 be-
schloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Ghanas und Liberias 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgen-
den Punktes teilzunehmen:  
 

"Die Situation in Liberia 
 

Zwölfter Zwischenbericht des Generalsekretärs über die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia 
(S/1995/781)"16. 

 
 

Resolution 1014 (1995) 
vom 15. September 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen be-
treffend die Situation in Liberia, insbesondere die Resolution 
1001 (1995) vom 30. Juni 1995, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
9. September 1995 über die Beobachtermission der Verein-
ten Nationen in Liberia17, 
 
 mit Genugtuung über das von den liberianischen Parteien 
am 19. August 1995 unterzeichnete Übereinkommen von 
Abuja18, mit dem die durch das Übereinkommen von Accra8 
nachträglich präzisierten Übereinkommen von Cotonou10 
und Akosombo11 geändert und ergänzt werden, 
 
 sowie mit Genugtuung über die Einsetzung eines neuen 
Staatsrats, die Wiederherstellung einer umfassenden und 
wirksamen Waffenruhe, die in Angriff genommene 
Entflechtung der Truppen und die Vereinbarung eines neuen 
Zeitplans und Plans für die Umsetzung aller anderen Aspek-
te des Übereinkommens, 
 
 mit Lob für die positive Rolle der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten bei ihren fortgesetzten 
Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Si-
cherheit und der Stabilität in Liberia, 
 
 mit Lob insbesondere für die Bemühungen der Regierun-
gen Nigerias und Ghanas als Gastgeber beziehungsweise als 
Vorsitzende des Treffens von Abuja, die maßgeblich zum 
Abschluß des Übereinkommens von Abuja zwischen den li-
berianischen Parteien beigetragen haben, 
 
 feststellend, daß die liberianischen Parteien dank dieser 
positiven Entwicklungen beträchtliche Fortschritte in Rich-
tung auf die friedliche Beilegung des Konflikts erzielt haben, 
 
 betonend, daß es notwendig ist, daß alle liberianischen 
Parteien alle von ihnen geschlossenen Übereinkünfte und 
eingegangenen Verpflichtungen voll achten und umsetzen, 
                                                           

16 Ebd., Supplement for July, August and September 1995. 
17 Ebd., Dokument S/1995/781. 
18 Ebd., Dokument S/1995/742. 

insbesondere was die Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die 
Entwaffnung und die Demobilisierung der Kombattanten 
und die nationale Aussöhnung betrifft, 
 
 erneut betonend, daß das Volk von Liberia letztlich 
selbst für die Herbeiführung des Friedens und der nationalen 
Aussöhnung verantwortlich ist, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für diejenigen af-
rikanischen Staaten, die für die Überwachungsgruppe der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
Truppen gestellt haben und dies auch weiter tun, 
 
 mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedens-
prozeß unterstützt haben, namentlich auch durch Beiträge an 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Liberia, 
 
 feststellend, daß die Überwachungsgruppe infolge der 
Unterzeichnung des Übereinkommens von Abuja zusätzliche 
Ressourcen in Form von Truppen, Ausrüstung und logisti-
scher Unterstützung benötigen wird, damit sie im ganzen 
Land disloziert werden kann, um die Umsetzung der ver-
schiedenen Aspekte des Übereinkommens, insbesondere den 
Entwaffnungs- und Demobilisierungsprozeß, zu überwa-
chen, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
9. September 199517; 
 
 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 31. Januar 1996 zu 
verlängern; 
 
 3.  begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, umge-
hend weitere zweiundvierzig Militärbeobachter zur Überwa-
chung der Waffenruhe und der Truppenentflechtung zu ent-
senden, und vertritt die Auffassung, daß jede weitere Erhö-
hung ihrer Zahl nach Maßgabe der bei der Umsetzung des 
Friedensübereinkommens am Boden erzielten Fortschritte 
erfolgen sollte; 
 
 4. begrüßt außerdem die Absicht des Generalsekre-
tärs, dem Rat vor Ende Oktober 1995 Empfehlungen betref-
fend das neue Einsatzkonzept der Mission zur Prüfung vor-
zulegen, die sich unter anderem mit Maßnahmen zur Ver-
besserung der Beziehungen zwischen der Mission und der 
Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten, mit Aspekten der Entwaffnung 
und der Demobilisierung sowie mit der Frage auseinander-
setzen sollten, welche Ressourcen die Mission benötigen 
wird, um ihre Aufgaben wirksam wahrzunehmen, und gibt 
seiner Absicht Ausdruck, die Empfehlungen des Generalse-
kretärs zu prüfen und rasch darauf zu antworten; 
 
 5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu-
sätzliche Unterstützung für den Friedensprozeß in Liberia zu 
gewähren, indem sie Beiträge an den Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia entrichten, und legt in die-
sem Zusammenhang denjenigen Staaten, die Hilfe zugesagt 
haben, nahe, ihren Verpflichtungen nachzukommen; 
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 6. fordert außerdem alle Mitgliedstaaten nachdrück-
lich auf, finanzielle, logistische und sonstige Hilfe zur Un-
terstützung der Überwachungsgruppe zu gewähren, damit sie 
ihren Auftrag erfüllen kann, insbesondere was die Lagerun-
terbringung und Entwaffnung der liberianischen Bürger-
kriegsparteien betrifft; 
 
 7. ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammen-
hang, sich weiterhin darum zu bemühen, von den Mitglied-
staaten finanzielle und logistische Ressourcen zu erhalten, 
und begrüßt seine Absicht, im Benehmen mit dem Vorsit-
zenden der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten so bald wie möglich eine Beitragsankündigungskon-
ferenz für Liberia zu veranstalten, um die Mittel zu beschaf-
fen, die für die Überwachungsgruppe und sonstige für den 
Fortschritt des Friedensprozesses in Liberia entscheidende 
Zwecke benötigt werden; 
 
 8. vermerkt mit Genugtuung, daß der Generalsekretär 
die Absicht hat, eine Mission nach Liberia zu entsenden, die 
mit den liberianischen Führern und anderen interessierten 
Parteien Konsultationen über die Erfordernisse im Zuge der 
Umsetzung des Übereinkommens von Abuja18 führen soll, 
und erwartet mit Interesse seinen Bericht über die Ergebnis-
se und Empfehlungen der Mission; 
 
  9. ermutigt die Mitgliedstaaten, insbesondere die afri-
kanischen Länder, die Bereitstellung von Truppen zu der 
erweiterten Überwachungsgruppe in Erwägung zu ziehen; 
 
 10. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der inter-
nationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, 
namentlich auch für die weitere Mitwirkung der Mission, 
davon abhängt, daß die liberianischen Parteien auch weiter-
hin zu ihrer Verpflichtung stehen, ihre Meinungsverschie-
denheiten auf friedlichem Weg beizulegen und die nationale 
Aussöhnung herbeizuführen; 
 
 11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen und mili-
tärischem Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle 
Verstöße gegen das Waffenembargo dem Ausschuß des Si-
cherheitsrats nach Resolution 985 (1995) zur Kenntnis zu 
bringen; 
 
 12. fordert die Überwachungsgruppe auf, im Einklang 
mit der Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle und 
Aufgaben der Mission und der Überwachungsgruppe bei der 
Durchführung des Übereinkommens von Cotonou10, alles 
Erforderliche zu tun, um die Sicherheit der Beobachter und 
des Zivilpersonals der Mission zu gewährleisten; 
 
 13. verlangt abermals, daß alle Bürgerkriegsparteien in 
Liberia die Rechtsstellung des Personals der Überwachungs-
gruppe und der Mission sowie der Organisationen und Or-
gane, die in ganz Liberia humanitäre Hilfsgüter ausliefern, 
strikt achten, und verlangt ferner, daß die Parteien diese 
Hilfslieferungen erleichtern und sich streng an die anwend-
baren Regeln des humanitären Völkerrechts halten; 

 14. würdigt die Bemühungen der Mitgliedstaaten, na-
mentlich der Nachbarländer, sowie der humanitären Organi-
sationen bei der Bereitstellung humanitärer Nothilfe an die 
liberianischen Flüchtlinge und fordert sie auf, ihre Bemü-
hungen im Zusammenhang mit der freiwilligen und raschen 
Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Länder und anderen Aspek-
ten der humanitären Hilfe noch zu verstärken; 
 
 15. ermutigt die Organisation der afrikanischen Einheit, 
zur Förderung der Sache des Friedens in Liberia auch wei-
terhin mit der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten bei der Friedenskonsolidierung in der Kon-
fliktfolgezeit zusammenzuarbeiten; 
 
 16. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem gesamten Personal der Mission für ihre un-
ermüdlichen Bemühungen um die Herbeiführung des Frie-
dens und der Aussöhnung in Liberia; 
 
 17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3577. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3592. Sitzung am 10. November 1995 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Liberias einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen:  
 

"Die Situation in Liberia  
 

Dreizehnter Zwischenbericht des Generalsekretärs über 
die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Li-
beria (S/1995/881 und Add.1)"19. 

 
 

Resolution 1020 (1995) 
vom 10. November 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen be-
treffend die Situation in Liberia, insbesondere die Resolutio-
nen 866 (1993) vom 22. September 1993 und 1014 (1995) 
vom 15. September 1995, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Oktober 1995 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberia20, 
 
 mit Lob für die positive Rolle der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten bei ihren fortgesetzten 
Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Si-
cherheit und der Stabilität in Liberia, 
 
 betonend, wie wichtig die uneingeschränkte Zusammen-
arbeit und enge Koordinierung zwischen der Mission und 
                                                           

19 Ebd., Supplement for October, November and December 1995. 
20 Ebd., Dokumente S/1995/881 und Add.1. 
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der Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten bei der Erfüllung ihres jeweiligen 
Auftrags ist, 
 
 Kenntnis nehmend von den merklichen Fortschritten, die 
die liberianischen Parteien in jüngster Zeit auf dem Weg zur 
friedlichen Beilegung des Konflikts erzielt haben, nament-
lich die Wiederherstellung der Waffenruhe, die Einsetzung 
des neuen Staatsrats und die Vereinbarung eines Zeitplans 
für die Umsetzung des Friedensprozesses von der Waffenru-
he bis zu den Wahlen18, 
 
 sowie feststellend, daß die liberianischen Parteien mehr 
denn je entschlossen zu sein scheinen, konkrete Schritte zur 
Wiederherstellung des Friedens und der Stabilität in ihrem 
Land zu unternehmen, 
 
 seiner Besorgnis Ausdruck verleihend über das Vor-
kommen von Verstößen gegen die Waffenruhe und über die 
Verzögerungen im Prozeß der Truppenentflechtung, 
 
 mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen afrikani-
schen Staaten, die für die Überwachungsgruppe Truppen ge-
stellt haben und dies auch weiterhin tun, 
 
 mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedens-
prozeß unterstützt haben, namentlich auch durch Beiträge an 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Liberia, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. Oktober 199520; 
 
 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia anzupassen, so daß sie künftig 
den folgenden Auftrag haben wird: 
 
 a) ihre Guten Dienste wahrzunehmen, um die Bemü-
hungen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten und der liberianischen nationalen Übergangsregie-
rung um die Umsetzung der Friedensübereinkommen zu un-
terstützen, und zu diesem Zweck mit ihnen zusammenzuar-
beiten; 
 
 b) alle dem Ausschuß für Verstöße gegen die Waffen-
ruhe gemeldeten angeblichen Verstöße gegen die Waffenru-
he zu untersuchen, Maßnahmen zur Verhütung einer Wie-
derholung solcher Verstöße zu empfehlen und dem General-
sekretär entsprechend Bericht zu erstatten; 
 
 c) die Einhaltung der anderen militärischen Bestim-
mungen der Friedensübereinkommen zu überwachen, na-
mentlich die Entflechtung der Truppen, die Entwaffnung 
und die Einhaltung des Waffenembargos, und ihre unparteii-
sche Anwendung zu verifizieren; 
 
 d) in Zusammenarbeit mit der Übergangsregierung, 
den Geberorganisationen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen gegebenenfalls bei der Unterhaltung der von der Über-
wachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-
kanischen Staaten, der Übergangsregierung und den Bürger-
kriegsparteien vereinbarten Sammelplätze und bei der 

Durchführung eines Programms zur Demobilisierung der 
Kombattanten behilflich zu sein; 
 
 e) gegebenenfalls die humanitären Hilfsmaßnahmen 
zu unterstützen; 
 
 f) Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen und 
dem Generalsekretär darüber Bericht zu erstatten und gege-
benenfalls örtlichen Menschenrechtsgruppen behilflich zu 
sein, freiwillige Beiträge für Ausbildung und logistische Un-
terstützung zu beschaffen; 
 
 g) im Benehmen mit der Organisation der afrikani-
schen Einheit und der Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-
kanischen Staaten den Wahlprozeß zu beobachten und zu 
verifizieren, namentlich die Wahlen zu der gesetzgebenden 
Körperschaft und die Präsidentschaftswahlen, die gemäß den 
Friedensübereinkommen stattfinden sollen; 
 
 3. beschließt, daß die Zahl der Militärbeobachter 
höchstens einhundertsechzig betragen soll; 
 
 4. begrüßt in diesem Zusammenhang außerdem die im 
Bericht des Generalsekretärs enthaltenen Empfehlungen be-
treffend das neue Einsatzkonzept der Mission; 
 
 5. fordert alle liberianischen Parteien auf, alle von ih-
nen eingegangenen Übereinkünfte und Verpflichtungen zu 
achten und vollständig und rasch durchzuführen, insbeson-
dere was die Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die Ent-
waffnung und Demobilisierung der Kombattanten sowie die 
nationale Aussöhnung betrifft, und dabei zu berücksichtigen, 
daß die Wiederherstellung des Friedens und der Demokratie 
in Liberia in erster Linie Sache derjenigen Parteien ist, die 
am 19. August 1995 das Übereinkommen von Abuja18 un-
terzeichnet haben; 
 
 6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu-
sätzliche Unterstützung für den Friedensprozeß in Liberia zu 
gewähren, indem sie Beiträge an den Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia entrichten, und legt in die-
sem Zusammenhang denjenigen Staaten, die Hilfe zugesagt 
haben, nahe, ihren Verpflichtungen nachzukommen; 
 
 7. fordert außerdem alle Mitgliedstaaten nachdrück-
lich auf, finanzielle, logistische und sonstige Hilfe zur Un-
terstützung der Überwachungsgruppe zu gewähren, damit sie 
ihren Auftrag erfüllen kann, insbesondere was die Samm-
lung und Entwaffnung der liberianischen Bürgerkriegspar-
teien betrifft; 
 
 8. begrüßt die Zusagen, die auf der am 27. Oktober 
1995 in New York abgehaltenen Konferenz über Hilfe für 
Liberia gemacht wurden; 
 
 9. erklärt erneut, daß die fortgesetzte Unterstützung 
seitens der internationalen Gemeinschaft für den Friedens-
prozeß in Liberia davon abhängt, daß die liberianischen Par-
teien auch weiterhin zu ihrer Verpflichtung stehen, die na-
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tionale Aussöhnung im Einklang mit dem Friedensprozeß 
herbeizuführen; 
 
 10. fordert die Übergangsregierung nachdrücklich auf, 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um weitere 
Verstöße gegen die Waffenruhe zu verhindern und die Dy-
namik des Friedensprozesses aufrechtzuerhalten; 
 
 11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) verhängte Embargo für alle 
Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach Libe-
ria streng einzuhalten und alle Verstöße gegen das Waffen-
embargo dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 
985 (1995) zur Kenntnis zu bringen; 
 
 12. fordert die Überwachungsgruppe auf, im Einklang 
mit der Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle und 
Aufgaben der Mission und der Überwachungsgruppe bei der 
Durchführung des Übereinkommens von Cotonou10 und dem 
neuen Einsatzkonzept alles Erforderliche zu tun, um die Si-
cherheit der Beobachter und des Zivilpersonals der Mission 
zu gewährleisten; 
 
 13. unterstreicht die Notwendigkeit enger Kontakte 
und einer verstärkten Koordination zwischen der Mission 
und der Überwachungsgruppe bei ihren operativen Tätigkei-
ten auf allen Ebenen; 
 
 14. verlangt abermals, daß alle Bürgerkriegsparteien in 
Liberia die Rechtsstellung des Personals der Überwachungs-
gruppe und der Mission sowie der Organisationen und Or-
gane, die in ganz Liberia humanitäre Hilfsgüter ausliefern, 
strikt achten, und verlangt ferner, daß die Parteien diese 
Hilfslieferungen erleichtern und sich streng an die anwend-
baren Regeln des humanitären Völkerrechts halten; 
 
 15. betont die Notwendigkeit einer besseren Koordinie-
rung bei der Abwicklung der Rückführung der Flüchtlinge 
und der Wiederansiedlung der Binnenvertriebenen; 
 
 

 16. betont außerdem, wie wichtig es ist, daß die Men-
schenrechte in Liberia geachtet werden, und daß es notwen-
dig ist, das Strafvollzugssystem in diesem Land rasch wie-
derherzustellen; 
 
 17. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. Dezember 
1995 einen Zwischenbericht über die Situation in Liberia 
vorzulegen, namentlich auch über die Durchführung des an-
gepaßten Mandats der Mission und über ihr neues Einsatz-
konzept; 
 
 18. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem gesamten Personal der Mission für ihre un-
ermüdlichen Bemühungen um die Herbeiführung des Frie-
dens und der Aussöhnung in Liberia; 
 
 19. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3592. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschluß 
 
 Mit Schreiben vom 16. November 199521 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 
 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 13. November 1995 betreffend Ihren 
Vorschlag, Generalmajor Mahmoud Talha (Ägypten) 
zum Leitenden Militärbeobachter der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Liberia zu ernennen22, den 
Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag 
zu." 
 

                                                           
21 S/1995/960. 
22 S/1995/959. 

 
 

DIE SITUATION BETREFFEND WESTSAHARA1 
 
 

Beschluß1 
 
 
 Auf seiner 3490. Sitzung am 13. Januar 1995 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt  
 

"Die Situation betreffend Westsahara 
 

Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Situation 
betreffend Westsahara (S/1994/1420 und Add.1.)"2. 

 
 
                                                           

 1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1975, 1988 und 1990 bis 1994 verabschiedet. 

 2 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-ninth Year, Sup-
plement for October, November and December 1994. 

Resolution 973 (1995) 
vom 13. Januar 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 (1988) vom 
20. September 1988, 658 (1990) vom 27. Juni 1990, 690 
(1991) vom 29. April 1991, 725 (1991) vom 31. Dezember 
1991, 809 (1993) vom 2. März 1993 und 907 (1994) vom 
29. März 1994, 
 
 unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 29. Juli3 und 15. November 19944, 
                                                           

 3 S/PRST/1994/39. 
 4 S/PRST/1994/67. 
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 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
14. Dezember 19945, 
 
 mit Genugtuung über die vom Generalsekretär während 
seines Besuchs in der Region vom 25. bis 29. November 
1994 unternommenen Bemühungen, 
 
 entschlossen, eine gerechte und dauerhafte Lösung der 
Westsaharafrage zu erzielen, 
 
 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die beiden Par-
teien, mit dem Generalsekretär und der Mission der Verein-
ten Nationen für das Referendum in Westsahara im Hinblick 
auf eine rasche und vollinhaltliche Durchführung des Rege-
lungsplans6 zusammenzuarbeiten, 
 
 feststellend, daß nach Auffassung des Generalsekretärs 
die Identifizierung und die Registrierung nur dann in einem 
vertretbaren Zeitraum abgeschlossen werden können, wenn 
der Personalbestand und die sonstigen Ressourcen erheblich 
verstärkt werden, 
 
 mit Besorgnis feststellend, daß bei der Durchführung des 
Regelungsplans Verzögerungen aufgetreten sind und daß der 
Rat unter diesen Umständen das Mandat der Mission regel-
mäßig überprüfen muß, wie er dies auch in bezug auf andere 
Einsätze der Vereinten Nationen tut; 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
14. Dezember 1994 über die Situation betreffend Westsaha-
ra5; 
 
 2. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne weitere 
Verzögerung ein freies, faires und unparteiisches Selbstbe-
stimmungsreferendum des Volkes von Westsahara im Ein-
klang mit dem von den beiden Parteien angenommenen Re-
gelungsplan6 abzuhalten; 
 
 3. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalse-
kretär und der Mission der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara bei ihren Bemühungen, den Rege-
lungsplan im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats und im Rahmen des in den Ziffern 21 
und 22 des Berichts des Generalsekretärs enthaltenen Zeit-
plans durchzuführen, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 
 
 4. begrüßt die Tatsache, daß die Wähleridentifizie-
rung begonnen hat und – wenn auch langsam – weitergeht, 
und spricht der Mission für die bisher erzielten Fortschritte 
seine Anerkennung aus; 
 
 5. genehmigt die in den Ziffern 17 bis 19 des Berichts 
des Generalsekretärs vorgeschlagene Erweiterung der Mis-
sion und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß alles getan 
werden wird, um die Beobachter, die für den termingerech-
ten Abschluß des Identifizierungsprozesses im Einklang mit 
                                                           

 5 Official Records of the Security Council, Forty-ninth Year, Supplement 
for October, November and December 1994, Dokumente S/1994/1420 und 
Add.1. 

 6 Ebd., Forty-fifth Year, Supplement for April, May and June 1990, Do-
kument S/21360; und ebd. Forty-sixth Year, Supplement for April, May and 
June 1991, Dokument S/22464. 

dem Regelungsplan erforderlich sind, zum Einsatz zu brin-
gen; 
 
 6. ersucht den Generalsekretär, ihm bis zum 31. März 
1995 Bericht zu erstatten, um die Vorkehrungen betreffend 
die Logistik, das Personal und die sonstigen Ressourcen zu 
bestätigen, die für den Einsatz der Mission in voller Stärke 
notwendig sind, sowie um ihm seine endgültigen Pläne für 
die Durchführung aller Teile des Regelungsplans und die 
Reaktionen der Parteien auf seine Vorschläge betreffend die 
Erfüllung des Auftrags der Vereinten Nationen in Westsaha-
ra darzustellen; 
 
 7. ermutigt den Generalsekretär, auch weiterhin alles 
in seinen Kräften Stehende zu tun, um eine günstige Atmo-
sphäre für die rasche und wirksame Durchführung des Rege-
lungsplans zu schaffen; 
 
 8. geht davon aus, daß er auf der Grundlage des in 
Ziffer 6 erbetenen Berichts in der Lage sein wird, den 1. Juni 
1995 als Datum für den Beginn des Übergangszeitraums zu 
bestätigen, der zur Durchführung des Referendums im Ok-
tober 1995 und kurze Zeit danach zum erfolgreichen Ab-
schluß der Mission im Einklang mit dem Regelungsplan füh-
ren soll; 
 
 9. beschließt, daß das Mandat der Mission bis zum 
31. Mai 1995 verlängert werden soll; 
 
 10. beschließt außerdem, die mögliche Verlängerung 
des Mandats der Mission über den 31. Mai 1995 hinaus auf 
der Grundlage eines weiteren Berichts des Generalsekretärs 
und im Lichte der Fortschritte auf dem Wege zur Durchfüh-
rung des Referendums und des Regelungsplans zu prüfen; 
 
 11. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat ü-
ber die weiteren Entwicklungen bei der Durchführung des 
Regelungsplans in diesem Zeitraum voll unterrichtet zu hal-
ten; 
 
 12. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3490. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3516. Sitzung am 12. April 1995 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt:  
 

"Die Situation betreffend Westsahara 
 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation betref-
fend Westsahara (S/1995/240)"7. 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab8: 
                                                           

 7 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for January, February and March 
1995. 

 8 S/PRST/1995/17. 
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 "Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be-
richt des Generalsekretärs vom 30. März 19959. Er be-
grüßt die bislang erzielten Fortschritte im Identifizie-
rungs- und Registrierungsprozeß, insbesondere den 
schnelleren Fortgang der Identifizierung, und betont, daß 
es diese größere Schnelligkeit beizubehalten gilt. Er 
macht sich das Ziel des Generalsekretärs zu eigen, eine 
Zahl von mindestens 25.000 Identifizierungen pro Monat 
zu erreichen. Der Rat bedauert jedoch, daß nicht genü-
gend Fortschritte erzielt werden konnten, um den Gene-
ralsekretär in die Lage zu versetzen, den 1. Juni 1995 als 
Datum für den Beginn des Übergangszeitraums zu emp-
fehlen. 

 
 Der Rat stellt außerdem mit Besorgnis die Verzöge-
rungen fest, die dadurch entstehen, daß es nicht möglich 
ist, die ständige Präsenz der erforderlichen Vertreter der 
Untergruppierungen in den Identifizierungszentren si-
cherzustellen. Er begrüßt die Einigung über eine Metho-
de zur Auswahl von Ersatzvertretern der Untergruppie-
rungen, wo dies erforderlich ist, und verleiht seiner Hoff-
nung Ausdruck, daß dies zu einer weiteren Beschleuni-
gung des Prozesses im Hinblick auf die Abhaltung des 
Referendums im Januar 1996 beitragen wird. Der Rat un-
terstützt den Aufruf des Generalsekretärs an beide Partei-
en, mit der Identifizierungskommission bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben voll zu kooperieren, indem sie 
insbesondere nicht mehr auf strenger Reziprozität bei der 
Zahl der Zentren und auf der Verknüpfung eines Zen-
trums der einen Partei mit einem bestimmten Zentrum 
der anderen Partei bestehen.  

 
 Der Rat bringt seine Besorgnis über die schleppen-
den Fortschritte in bezug auf die anderen Aspekte zum 
Ausdruck, die für die Erfüllung des Regelungsplans6 be-
deutsam sind und die verwirklicht werden müssen, bevor 
das Referendum stattfinden kann. Er fordert beide Partei-
en auf, mit dem Generalsekretär, mit seinem Stellvertre-
tenden Sonderbeauftragten und mit der Mission der Ver-
einten Nationen für das Referendum in Westsahara voll 
zusammenzuarbeiten und diese Zusammenarbeit zu ko-
ordinieren, um die rasche und vollständige Durchführung 
aller Aspekte des Regelungsplans zu gewährleisten. 

 
 Der Rat hofft, bis zur Vorlage des nächsten Be-
richts des Generalsekretärs im Mai 1995 stetige und ra-
sche Fortschritte verzeichnen zu können, was den Rat in 
die Lage versetzen würde, die mögliche Verlängerung 
des Mandats der Mission wohlwollend zu prüfen." 

 
 Auf seiner 3540. Sitzung am 26. Mai 1995 behandelte 
der Rat den Punkt:  
 

"Die Situation betreffend Westsahara 
 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation betref-
fend Westsahara (S/1995/404)"10. 

                                                           
 9 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 

January, February and March 1995, Dokumente S/1995/240 und Add.1. 
10 Ebd., Supplement for April, May and June 1995. 

Resolution 995 (1995) 
vom 26. Mai 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 (1988) vom 
20. September 1988, 658 (1990) vom 27. Juni 1990, 690 
(1991) vom 29. April 1991, 725 (1991) vom 31. Dezember 
1991, 809 (1993) vom 2. März 1993, 907 (1994) vom 
29. März 1994 und 973 (1995) vom 13. Januar 1995, 
 
 unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 12. April 19958, 
 
 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. Mai 199511, 
 
 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne weitere 
Verzögerung ein freies, faires und unparteiisches Selbstbe-
stimmungsreferendum des Volkes von Westsahara im Ein-
klang mit dem von den beiden Parteien angenommenen Re-
gelungsplan6 abzuhalten;  
 
 2. begrüßt die seit Jahresbeginn erzielten Fortschritte 
bei der Identifizierung der Wahlberechtigten; 
 
 3. gibt jedoch seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß 
bestimmte, in dem Bericht des Generalsekretärs11 genannte 
Praktiken weitere Fortschritte in Richtung auf die Durchfüh-
rung des Regelungsplans behindern, und unterstreicht die 
Notwendigkeit, daß die Parteien den Aufruf des Generalse-
kretärs befolgen, mit der Mission der Vereinten Nationen für 
das Referendum in Westsahara in einem Geist echter Koope-
rationsbereitschaft zusammenzuarbeiten; 
 
 4. beschließt in diesem Zusammenhang und mit dem 
Ziel der beschleunigten Durchführung des Regelungsplans, 
eine Mission des Sicherheitsrats in die Region zu entsenden; 
 
 5. beschließt daher außerdem, in diesem Stadium das 
derzeitige Mandat der Mission bis zum 30. Juni 1995 zu ver-
längern; 
 
 6. beschließt ferner, die weitere Verlängerung des 
Mandats der Mission über den 30. Juni 1995 hinaus im Lich-
te des Berichts des Generalsekretärs vom 19. Mai 199511 und 
des Berichts der in Ziffer 4 erwähnten Mission des Sicher-
heitsrats zu prüfen; 
 
 7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3540. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Am 30. Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
die folgende Mitteilung heraus12: 
                                                           

11 Ebd., Dokument S/1995/404. 
12 S/1995/431. 
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 "1. Der Präsident des Sicherheitsrats möchte auf 
die Resolution 995 (1995) verweisen, die vom Rat auf 
seiner 3540. Sitzung am 26. Mai 1995 im Zusammen-
hang mit der Situation betreffend Westsahara verab-
schiedet wurde. 

 
 2. In Ziffer 4 der Resolution beschloß der Si-
cherheitsrat, mit dem Ziel der beschleunigten Durchfüh-
rung des Regelungsplans6, eine Mission des Rates in die 
Region zu entsenden. 

 
 3. Nach Konsultationen einigten sich die 
Ratsmitglieder darauf, daß die Mission New York am 
3. Juni 1995 verlassen und etwa sechs Tage dauern wird 
und daß ihr die folgenden sechs Ratsmitglieder angehö-
ren werden: Argentinien, Botsuana, Frankreich, Hondu-
ras, Oman und die Vereinigten Staaten von Amerika. 

 
 4. Die Ratsmitglieder einigten sich außerdem 
auf das folgende Mandat der Mission: 

 
 a) den Parteien zu vermitteln, daß ihre unein-
geschränkte Zusammenarbeit mit der Mission der Ver-
einten Nationen für das Referendum in Westsahara bei 
der Durchführung aller Aspekte des Regelungsplans 
notwendig ist, und zu unterstreichen, daß jede weitere 
Verzögerung die gesamte Zukunft der Mission gefähr-
den würde; 

 
 b) unter Berücksichtigung des Stichtags für das 
Referendum im Januar 1996 die bei dem Identifika-
tionsprozeß erzielten Fortschritte zu bewerten und die 
dabei aufgetretenen Probleme aufzuzeigen; 

 
 c) Probleme aufzuzeigen, die auf anderen für 
die Erfüllung des Regelungsplans bedeutsamen Gebie-
ten bestehen (namentlich die Reduzierung der Trup-
penstärke der marokkanischen Truppen, die Kasernie-
rung der Truppen der Frente Popular para la Liberación 
de Saguía el-Hamra y de Río de Oro, die Freilassung 
der politischen Gefangenen und Inhaftierten, der Aus-
tausch von Kriegsgefangenen und die Rückkehr der 
Flüchtlinge)." 

 
 
 Auf seiner 3550. Sitzung am 30. Juni 1995 behandelte 
der Rat den Punkt:  
 

"Die Situation betreffend Westsahara 
 

Bericht der Mission des Sicherheitsrats in Westsahara 
vom 3. bis 9. Juni 1995 (S/1995/498)"10. 

 
 

Resolution 1002 (1995) 
vom 30. Juni 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 (1988) vom 
20. September 1988, 658 (1990) vom 27. Juni 1990, 690 
(1991) vom 29. April 1991, 725 (1991) vom 31. Dezember 

1991, 809 (1993) vom 2. März 1993, 907 (1994) vom 
29. März 1994, 973 (1995) vom 13. Januar 1995 und 995 
(1995) vom 26. Mai 1995, 
 
 unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. Mai 199511, 
 
 mit Genugtuung über die Arbeit, die die Mission des Si-
cherheitsrats vom 3. bis 9. Juni 1995 im Rahmen des in der 
Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 30. Mai 
199512 festgelegten Mandats durchgeführt hat, 
 
 nach Behandlung des Berichts der Mission des Sicher-
heitsrats vom 21. Juni 199513, 
 
 entschlossen, eine gerechte und dauerhafte Lösung der 
Westsaharafrage zu erzielen, 
 
 besorgt darüber, daß der Argwohn und das Mißtrauen, 
die zwischen den Parteien nach wie vor herrschen, zu Ver-
zögerungen bei der Durchführung des Regelungsplans6 bei-
getragen haben, 
 
 feststellend, daß die beiden Parteien, wenn Fortschritte 
erzielt werden sollen, Vorstellungen von der Zeit nach dem 
Referendum entwickeln müssen, 
 
 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekre-
tärs der Frente Popular para la Liberación de Saguía 
el-Hamra y de Río de Oro an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 23. Juni 199514, 
 
 sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Mini-
sterpräsidenten und Ministers für auswärtige Angelegenhei-
ten und Zusammenarbeit des Königreichs Marokko an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 26. Juni 199515, 
 
 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Parteien, 
mit dem Generalsekretär und der Mission der Vereinten Na-
tionen für das Referendum in Westsahara voll zusammenzu-
arbeiten, mit dem Ziel, die rasche und volle Durchführung 
des Regelungsplans sicherzustellen, 
 
 feststellend, daß der Generalsekretär in seinem Bericht 
vom 19. Mai 1995 Maßstäbe für die Bewertung der bei be-
stimmten Aspekten des Regelungsplans erzielten Fortschritte 
festgelegt hat, namentlich den Verhaltenskodex, die Entlas-
sung politischer Gefangener, die Kasernierung der Truppen 
der Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y 
de Río de Oro und Regelungen für die Verminderung ma-
rokkanischer Truppen in dem Hoheitsgebiet in Überein-
stimmung mit dem Regelungsplan, 
 
 außerdem feststellend, daß die Mission des Rates Emp-
fehlungen dazu abgegeben hat, wie beim Identifizierungs-
prozeß und bei anderen Aspekten des Regelungsplans Fort-
schritte erzielt werden können, und betonend, daß es not-
                                                           

13 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 
April, May and June 1995, Dokument S/1995/498. 

14 Ebd., Dokument S/1995/524. 
15 Ebd., Dokument S/1995/514. 
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wendig ist, daß der Identifizierungsprozeß im Einklang mit 
den insbesondere in den Ziffern 72 und 73 des Regelungs-
plans sowie in den einschlägigen Ratsresolutionen enthalte-
nen Bestimmungen durchgeführt wird, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. Mai 1995 über die Situation betreffend Westsahara11 und 
den Bericht der Mission des Sicherheitsrats in Westsahara 
vom 21. Juni 199513; 
 
 2. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne weitere 
Verzögerung ein freies, faires und unparteiisches Selbstbe-
stimmungsreferendum des Volkes von Westsahara im Ein-
klang mit dem von den beiden genannten Parteien ange-
nommenen Regelungsplan6 abzuhalten; 
 
 3. gibt seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß die 
Durchführung des Regelungsplans angesichts der Komplexi-
tät der zu erledigenden Aufgaben und der von den beiden 
Parteien verursachten ständigen Unterbrechungen weiter 
verzögert wurde; 
 
 4. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalse-
kretär und der Mission der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara in einem Geist echter Kooperations-
bereitschaft zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, den Rege-
lungsplan im Einklang mit den einschlägigen Ratsresolutio-
nen durchzuführen; 
 
 5. betont, daß die Parteien alle Handlungen zu unter-
lassen haben, die die Durchführung des Regelungsplans be-
hindern, fordert sie auf, bestimmte jüngst von ihnen getrof-
fene Beschlüsse zu überdenken, um Vertrauen zu schaffen, 
und ersucht in diesem Zusammenhang den Generalsekretär, 
alles zu unternehmen, um auf die beiden Parteien dahin ge-
hend einzuwirken, daß sie ihre Teilnahme an der Durchfüh-
rung des Regelungsplans wieder aufnehmen; 
 
 6. macht sich die in Ziffer 38 des Berichts des Gene-
ralsekretärs vom 19. Mai 1995 angegebenen Maßstäbe zu ei-
gen; 
 
 7. macht sich außerdem die in den Ziffern 41 bis 53 
ihres Berichts vom 21. Juni 1995 enthaltenen Empfehlungen 
der Mission des Rates betreffend den Identifizierungsprozeß 
und andere Aspekte des Regelungsplans zu eigen; 
 
 8. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. Sep-
tember 1995 über die im Einklang mit den Ziffern 5 und 6 
erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 
 
 9. geht davon aus, daß er auf der Grundlage des in 
Ziffer 8 erbetenen Berichts in der Lage sein wird, den 
15. November 1995 als Datum für den Beginn des Über-
gangszeitraums zu bestätigen, damit das Referendum An-
fang 1996 stattfinden kann; 
 
 10. beschließt, das Mandat der Mission bis zum 
30. September 1995 zu verlängern, wie vom Generalsekretär 
in seinem Bericht vom 19. Mai 1995 empfohlen; 

  11. beschließt außerdem, die mögliche Verlängerung 
des Mandats der Mission über den 30. September 1995 hin-
aus auf der Grundlage des in Ziffer 8 erbetenen Berichts des 
Generalsekretärs und im Lichte der Fortschritte, die im Ein-
klang mit den Ziffern 5 und 6 auf dem Wege zur Abhaltung 
des Referendums und zur Durchführung des Regelungsplans 
erzielt wurden, zu prüfen; 
 
 12. ersucht den Generalsekretär, zusätzlich zu den in 
Ziffer 48 des Berichts der Mission des Sicherheitsrats erbe-
tenen Berichten den Rat über die weiteren Entwicklungen 
bei der Durchführung des Regelungsplans während dieses 
Zeitraums voll unterrichtet zu halten, insbesondere über jede 
wesentliche Verzögerung im Fortgang des Identifizierungs-
prozesses oder sonstige Entwicklungen, die die Festlegung 
des Beginns des Übergangszeitraums auf den 15. November 
1995 durch den Generalsekretär in Frage stellen könnten; 
 
 13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3550. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3582. Sitzung am 22. September 1995 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt  
 

"Die Situation betreffend Westsahara 
 

Bericht des Generalsekretärs (S/1995/779)"16. 
 
 

Resolution 1017 (1995) 
vom 22. September 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 (1988) vom 
20. September 1988, 658 (1990) vom 27. Juni 1990, 690 
(1991) vom 29. April 1991, 725 (1991) vom 31. Dezember 
1991, 809 (1993) vom 2. März 1993, 907 (1994) vom 
29. März 1994, 973 (1995) vom 13. Januar 1995, 995 (1995) 
vom 26. Mai 1995 und 1002 (1995) vom 30. Juni 1995, 
 
 insbesondere in Bekräftigung seiner Resolutionen 725 
(1991) und 907 (1994) betreffend die Kriterien für die 
Stimmberechtigung und den Kompromißvorschlag des Ge-
neralsekretärs zu deren Auslegung17, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
8. September l99518 und ferner Kenntnis nehmend von der 
Tatsache, daß derzeit nur zwei der acht Identifizierungszen-
tren in Betrieb sind, 
 
 
 
                                                           

16 Ebd., Supplement for July, August and September 1995. 
17 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for July, August and September 

1993, Dokument S/26185. 
18 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for July, August and September 1995, 

Dokument S/1995/779. 



 73 

 entschlossen, zu einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Westsaharafrage zu gelangen, 
 
 von neuem feststellend, daß Fortschritte nur dann erzielt 
werden können, wenn die beiden Parteien eine Vision davon 
entwickeln, wie sich die Zeit nach dem Referendum gestal-
ten soll, 
 
 der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die Probleme, die 
Verzögerungen beim Abschluß des Identifizierungsprozes-
ses verursachen, rasch einer Lösung zugeführt werden, 
 
 mit Bedauern darüber, daß die Ergebnisse der von der 
Regierung Marokkos vorgenommenen Vorprüfung der An-
träge von 100.000 Personen, die keinen Wohnsitz in dem 
Gebiet haben, mit dazu beitragen, daß die Mission der Ver-
einten Nationen für das Referendum in Westsahara nicht in 
der Lage ist, ihren Zeitplan für den Abschluß des Identifizie-
rungsprozesses einzuhalten, 
 
 sowie mit Bedauern darüber, daß sich die Frente Popular 
para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro 
selbst innerhalb des Gebiets weigert, sich an der Identifizie-
rung von drei Gruppen zu beteiligen, die den strittigen 
Stammesgruppen angehören, und so den Abschluß des Iden-
tifizierungsprozesses verzögert, 
 
 Kenntnis nehmend von Ziffer 49 des Berichts des Gene-
ralsekretärs vom 8. September 1995, 
 
 betonend, daß im Hinblick auf alle anderen Aspekte des 
Regelungsplans6 Fortschritte erzielt werden müssen, 
 
 erneut darauf hinweisend, daß er sich in seiner Resoluti-
on 1002 (1995) die Empfehlungen der Mission des Sicher-
heitsrats betreffend den Identifizierungsprozeß und andere 
Aspekte des Regelungsplans, wie in den Ziffern 41 bis 53 
des Berichts der Mission vom 21. Juni 199513 beschrieben, 
zu eigen gemacht hat, 
 
 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne weitere 
Verzögerung ein freies, faires und unparteiisches Selbstbe-
stimmungsreferendum des Volkes von Westsahara im Ein-
klang mit dem von den beiden genannten Parteien ange-
nommenen Regelungsplan6 abzuhalten; 
 
 2. gibt seiner Enttäuschung darüber Ausdruck, daß 
die Parteien seit der Verabschiedung der Resolution 1002 
(1995) nur unzulängliche Fortschritte bei der Einhaltung des 
Regelungsplans erzielt haben, namentlich auch was den I-
dentifizierungsprozeß, den Verhaltenskodex, die Entlassung 
politischer Gefangener, die Kasernierung der Truppen der 
Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de 
Río de Oro und die Regelungen für den Abbau der marok-
kanischen Truppen in dem Gebiet angeht, 
 
 3. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalse-
kretär und der Mission der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara von nun an in einem Geist echter Ko-
operationsbereitschaft zusammenzuarbeiten, damit der Rege-
lungsplan im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
durchgeführt wird, nicht mehr auf einer strengen Reziprozi-

tät im Hinblick auf den Betrieb der Identifizierungszentren 
zu bestehen und alle sonstigen Verschleppungsmanöver ein-
zustellen, welche die Abhaltung des Referendums weiter 
verzögern könnten; 
 
 4. ersucht den Generalsekretär, in engem Benehmen 
mit den Parteien konkrete und detaillierte Vorschläge auszu-
arbeiten, mit dem Ziel, die Probleme, die den Abschluß des 
Identifizierungsprozesses behindern, im Rahmen der ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, insbesondere 
der Resolution 907 (1994) betreffend den Kompromißvor-
schlag des Generalsekretärs17 und der Resolution 1002 
(1995) betreffend die Empfehlungen der Mission des Si-
cherheitsrats13, zu lösen, und bis zum 15. November 1995 
über die Ergebnisse seiner diesbezüglichen Bemühungen 
Bericht zu erstatten; 
 
 5. beschließt, die Regelungen für den Abschluß des 
Identifizierungsprozesses auf der Grundlage des in Ziffer 4 
erbetenen Berichts zu überprüfen und dann etwaige weitere 
Maßnahmen zu erwägen, die notwendig sein könnten, um 
den raschen Abschluß dieses Prozesses und aller anderen 
Aspekte sicherzustellen, die für die Verwirklichung des Re-
gelungsplans von Bedeutung sind; 
 
 6. beschließt außerdem, das Mandat der Mission bis 
zum 31. Januar 1996 zu verlängern, wie vom Generalsekre-
tär in seinem Bericht vom 8. September 1995 empfohlen, 
und nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, 
dem Sicherheitsrat andere Alternativen zur Behandlung vor-
zulegen, so auch die Möglichkeit des Abzugs der Mission, 
wenn die für den Beginn der Übergangsperiode notwendigen 
Voraussetzungen seiner Auffassung nach bis dahin nicht ge-
geben sind; 
 
 7. ersucht den Generalsekretär, ihm bis zum 
15. Januar 1996 über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Regelungsplans Bericht zu erstatten und in diesem Be-
richt anzugeben, ob der Übergangszeitraum bis zum 31. Mai 
1996 beginnen kann; 
 
 8. unterstreicht die Notwendigkeit, die Durchführung 
des Regelungsplans zu beschleunigen und fordert den Gene-
ralsekretär nachdrücklich auf, zu prüfen, wie die Einsatzko-
sten der Mission gesenkt werden können; 
 
 9. unterstreicht außerdem, daß der derzeitige Mecha-
nismus für die Finanzierung der Mission unverändert bleibt, 
unterstützt die in der Resolution 49/247 vom 7. August 1995 
enthaltene Bitte der Generalversammlung an die Mitglied-
staaten, freiwillige Beiträge für die Mission zu entrichten, 
und ersucht den Generalsekretär, unbeschadet der bestehen-
den Verfahren die Möglichkeit der Einrichtung eines Treu-
handfonds zu erwägen, in den solche freiwilligen Beiträge 
für vom Generalsekretär zu bestimmende spezifische Zwek-
ke eingezahlt werden können; 
 
 10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3582. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Beschlüsse 
 
 Mit Schreiben vom 6. November 199519 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 
 

 "Die Mitglieder des Sicherheitsrats danken Ihnen 
für Ihr Schreiben vom 27. Oktober 1995 über die Mission 
der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsaha-
ra20. 

 
 Die Ratsmitglieder ersuchen Sie, Ihre diesbezügli-
chen Kontakte mit den Parteien fortzusetzen und im 
Rahmen des Berichts, der in Ziffer 4 der Resolution 1017 
(1995) zum 15. November 1995 angefordert wird, dar-
über Bericht zu erstatten. 

 
 Die Ratsmitglieder unterstützen uneingeschränkt 
die Bemühungen, die Sie und Ihr Amtierender Sonderbe-
auftragter unternehmen, um den Identifizierungsprozeß 
zu beschleunigen und den Regelungsplan6 durchzufüh-
ren. Sie fordern beide Parteien nachdrücklich auf, unein-
geschränkt mit der Mission zusammenzuarbeiten, damit 
die Verzögerungen beim Identifizierungsprozeß über-
wunden werden." 

  
 Auf seiner 3610. Sitzung am 19. Dezember 1995 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt  
 

"Die Situation betreffend Westsahara 
 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation betref-
fend Westsahara (S/1995/986)"21. 

 
 

Resolution 1033 (1995) 
vom 19. Dezember 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 
 
 unter Hinweis auf das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 27. Oktober 199520 und auf die Antwort des Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 6. November 199519, 
 
 unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs vom 
18. Juni 199022, 19. April 199123, 19. Dezember 199124 und 
28. Juli 199317, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
24. November 199525, 
                                                           

19 S/1995/925. 
20 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 

October, November and December 1995, Dokument S/1995/924. 
21 Ebd., Supplement for October, November and December 1995. 
22 Ebd., Forty-fifth Year, Supplement for April, May and June 1990, Do-

kument S/21360. 
23 Ebd., Forty-sixth Year, Supplement for April, May and June 1991, Do-

kument S/22464. 
24 Ebd., Supplement for October, November and December 1991, Doku-

ment S/23299. 
25 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 

1995, Dokument S/1995/986. 

 in Anbetracht der Antwort der Regierung Marokkos auf 
den Vorschlag des Generalsekretärs, der in Ziffer 10 seines 
Berichts beschrieben ist, 
 
 sowie in Anbetracht der Antwort der Frente Popular para 
la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro auf den 
Vorschlag des Generalsekretärs, der in Ziffer 11 seines Be-
richts beschrieben ist, 
 
 ferner in Anbetracht der sonstigen Mitteilungen, die der 
Rat zu dieser Frage erhalten hat, 
 
 betonend, daß die Identifizierungskommission nur dann 
in der Lage sein wird, ihre Arbeit durchzuführen, wenn bei-
de Parteien ihrem Urteil und ihrer Integrität vertrauen, 
 
 sowie betonend, daß bei allen anderen Aspekten des Re-
gelungsplans6 Fortschritte erzielt werden müssen, 
 
 entschlossen, zu einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Westsaharafrage zu gelangen, 
 
 von neuem feststellend, daß Fortschritte nur dann erzielt 
werden können, wenn die beiden Parteien eine Vision davon 
entwickeln, wie sich die Zeit nach dem Referendum gestal-
ten soll, 
 
 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne weitere 
Verzögerung ein freies, faires und unparteiisches Selbstbe-
stimmungsreferendum des Volkes von Westsahara im Ein-
klang mit dem von beiden genannten Parteien angenomme-
nen Regelungsplan6 abzuhalten; 
 
 2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
24. November 199525 als nützlichen Rahmen für seine lau-
fenden Bemühungen zur Beschleunigung und Vollendung 
des Identifizierungsprozesses; 
 
 3. begrüßt außerdem den Beschluß des Generalsekre-
tärs, seine Konsultationen mit den beiden Parteien zu inten-
sivieren, um ihre Zustimmung zu einem Plan zur Beilegung 
der Meinungsverschiedenheiten zu erreichen, die den recht-
zeitigen Abschluß des Identifizierungsprozesses behindern; 
 
 4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über die Er-
gebnisse dieser Konsultationen dringend Bericht zu erstatten 
und für den Fall, daß bei diesen Konsultationen keine Eini-
gung erzielt werden sollte, dem Rat verschiedene Entschei-
dungsmöglichkeiten zur Prüfung vorzulegen, einschließlich 
eines Programms für den geregelten Abzug der Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara; 
 
 5. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalse-
kretär und der Mission in einem Geist echter Kooperations-
bereitschaft zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, alle anderen 
Aspekte des Regelungsplans im Einklang mit den einschlä-
gigen Resolutionen umzusetzen; 
 
 6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3610. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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